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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 30. Mai 1995

zur Änderung der Entscheidung 93/455/EWG über die Genehmigung von
Notstandsplänen zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche

(Text von Bedeutung für den EWR)

(95/194/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/423/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 zur Änderung der Richtlinie 85/51 1 /EWG
zur Einführung von Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, der Richtlinie
64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher
Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
mit Rindern und Schweinen und der Richtlinie
72/462/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher und
gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und
Schweinen, von frischem Fleisch oder von Fleischerzeug
nissen aus Drittländern ('), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Entscheidung 91 /42/EWG der Kommission vom
8 . Januar 1991 über die Kriterien für die Aufstellung der
Notstandspläne zur Bekämpfung der Maul- und Klauen
seuche gemäß Artikel 5 der Richtlinie 90/423/EWG (2)
hat die Kommission bereits die Kriterien für die Aufstel
lung der Notstandspläne zur Bekämpfung der Maul- und
Klauenseuche festgelegt.

Die Niederlande haben ihre Notstandspläne zur Geneh
migung vorgelegt. Die Prüfung dieser Pläne hat ergeben,

daß sie zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet
sind und die Kriterien gemäß der Entscheidung
91 /42/EWG erfüllen.

Die Notstandspläne einiger Mitgliedstaaten wurden
bereits mit der Entscheidung 93/455/EWG der Kommis
sion vom 23 . Juli 1993 über die Genehmigung von
Notstandsplänen zur Bekämpfung der Maul- und Klauen
seuche (3) genehmigt. Eine Änderung dieser Entscheidung
ist daher erforderlich geworden.
Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Entscheidung 93/455/EWG wird wie folgt geändert :
Die „Niederlande" werden in den Anhang aufgenommen .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 30 . Mai 1995

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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